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RS OGH 1972/12/6 1Ob248/72,
1Ob542/77

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1972

Norm

NO §5

Rechtssatz

Haben sich beide Parteien, noch ehe sie den Notar aufsuchten und als Urkundenverfasser in Anspruch nahmen, über

die wesentlichen Bestimmungen der Kaufverträge geeinigt, so ist der Notar verp8ichtet, beide Vertragsteile mit

gleicher Sorgfalt zu behandeln und vor einer Interessengefährdung zu bewahren.
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